
Frage

Könnte sich ein/e Bürger/in in einem Strafverfahren wegen dem Besitz oder Anbau von Cannabis 
zum Eigenkonsum auf die „vermeintlich amtliche öffentliche Bekanntmachung des Legalitätsstatus’ 
von Cannabis per Plakat und Social Media“ beziehen, so dass es zu einer Straffreiheit kommen 
könnte? Wäre die Tat weiterhin rechtswidrig? Bestünde weiterhin Schuld?

Antwort

Sehr geehrter Herr Friedrich,

als erstes meinen Herzlichen Dank dafür, dass Sie den „Streckmi elmelder“ betreiben. Wer dort 
stöbert, der bekommt Angst: Wie kann die Poli k es dulden, dass derart gefährliche Rauschmi el 
vertrieben werden? Meines Erachtens hat sie eine Verpflichtung dafür Sorge zu tragen, dass dort, wo
dies möglich ist, Suchtmi el kontrolliert werden. Das Beispiel des Reinheitsgebotes beim Bier und die
entsprechenden Kontrollen dort ebenso wie bei dem zweitwich gsten Suchtmi el, den Zigare en, 
zeigen, dass das ja offensichtlich möglich ist. Und wenn Cannabis legal ist, ist dies auch dort möglich. 
Städte und Gemeinden sind generell gefordert, im Bereich anderer illegaler Drogen zumindest die 
Möglichkeit anzubieten, diese testen zu lassen und entsprechende Informa onen weiterzugeben – 
was leider zu selten geschieht. Die Polizei, die immer wieder einmal solche Drogen beschlagnahmt 
und dann auch untersucht, hat hier m.E. auch eine Au lärungspflicht, der sie nicht nachkommt.

Jetzt aber zu Ihrer Frage: Wie ein Strafverfahren tatsächlich ausgehen würde, mag ich nicht zu 
beurteilen. Vielleicht können das erfahrene StrafrechtskollegInnen besser, aber ich bezweifle das: Die
dogma sche Bewertung wird möglicherweise leicht fallen, was aber in der tatsächlichen Rechtspraxis
passiert, ist in mehrfacher Weise vom Einzelfall abhängig: 1. Haben (die dort zuständigen 
Staatsanwälte und Amtsrichter) o mals sehr individuelle Auffassungen davon, wie sie Recht 
anwenden und Gesetzte auslegen. 2. wird es auf die Darlegung des „Beschuldigten“ ankommen und 
letztlich dür e sehr entscheidend sein, ob 3. der „Delinquent“ einen guten Strafverteidiger hat, was 
leider o mals nicht der Fall ist. Sie sehen, dass hier eine Prognose kaum möglich ist.

Aber darum kann es nicht gehen. Diese immer wieder vom Bundesgesundheitsministerium und 
o mals auch von der sog. „Drogenbeau ragten“ der Bundesregierung in Au rag gegebenen und 
teuer bezahlten „Werbekampagnen“ sind in der Wissenscha  generell äußerst umstri en bzgl. ihrer 
Wirkungen. Hier in dem konkreten Fall – und darüber kann man schmunzeln – war die Verwaltung 
wohl mal schneller als die Poli k. Oder war es vorauseilende Sabotage der geplanten Regelung, ein 
Tri  an das Schienbein von Lauterbach? Jedenfalls ist diese „Werbung“ irreführend, peinlich für die 
Regierung, Verschwendung von Steuergeldern und insgesamt ein Skandal. Sie sollte umgehend 
eingestellt werden. 
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